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144/26 
1690 Februar 23.                                                A 

QUITTUNG, AUSGESTELLT VON DER KANZLEI DER FREIEN ÄMTER1 ZUHAN-
DEN DER KOMMENDE HOHENRAIN 

 

"Jch Underschribner Jn Nahmen der Cantzley der freyen Embtern bekhen 

dass ich von Jhro Hochwürdte Gnaden General Receptor [Johann] Vohn 

Roll Commendeur Zu Hochenrein empfangen 50 th. wegen der bereinigung 

so Er wegen der Neüw gemachten bereinigung schreiber tax schuldig 

gewesen also wird die Cantzley quitiert Und befridiget. Actum ...

 Cantzley der Freyen Embtern" 
 
1) Nomineller Landschreiber der Freien Ämter war damals Beat Kaspar Zurlau-

ben. 
 

AH 144, 36v (aufgeklebt) 
 
 
 

144/27 
[1745]                                                         A 

SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN DEN AM-
BASSADOR DES KÖNIGREICHS BEIDER SIZILIEN BEI DEN EIDG. 
ORTEN, HIACINTO HENRIQUEZ MARQUES DE ISASTIA 

 

"An Unseren hochgeehrtesten herren haben Wir Zufolg des an der treib 

under dem 1ten ... [Dezember] hingesunckhenen Jahrs [abgehaltenen 

Tagsatzung der III kath. Orte: UR, SZ und UW]1 wegen dem bekanten 

Tschudischen Capitulations geschäfft [- Klagen der Hauptleute an die 

Adresse der beiden in den Diensten des Königreichs Sizilien stehen-

den Obersten und Regimentsinhaber Josef Anton und Leonhard Ludwig 

Tschudi -]2 errichteten abscheids gleich überigen drey lobl. Ständen 

Ury, Schweytz und underwalden Einen Ehrendeputier[t]en Von unseren 

Mittlen und zwar unseren Vorgeehrten Mitraht, Ritter und alt=Amman 

Johann Frantz Landtwing abzuschickhen den anlass genommen, geziemend 

Ersuchende, dass hoch derselbe Jhme nicht allein in allem demjeni-

gen, wass Er mit und neben denen von Wohlgedacht=lobl. Ständen auch 

abgeschickhten Hhen Ehrendeputierten Vorzubringen und zu praesentie-

ren die Ehre haben wird, geneigtwilliges gehör glauben und acceptie-

rung angedeyen zulassen, sonderen auch dass mundlich begehrende und 

schrifftliche überreichende an seine höchste und hoche behörden zu  
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